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Verordnung zum Schutz der Öffentlichkeit vor Gefahren 
durch Hunde 

(Hundehaltungsverordnung – HundeVO) 

Vom 17. März 2023 (Amtsblatt S. 129) 

 

Die Stadt Nürnberg erlässt auf Grund von Art. 18 Abs. 1 und 3 des Gesetzes über das Landesstrafrecht und 
das Verordnungsrecht auf dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Landesstraf- und Verord-
nungsgesetz – LStVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Dezember 1982 (GVBl. S. 1098), zuletzt 
geändert durch § 2 des Gesetzes vom 27. April 2020 (GVBl. S. 236), folgende Verordnung: 

 
Inhaltsübersicht: 

§ 1 Leinenpflicht, Mitführverbot 

§ 2 Begriffsbestimmungen 

§ 3 Ausnahmen 

§ 4 Ordnungswidrigkeiten 

§ 5 Inkrafttreten; Geltungsdauer 

§ 1 

Leinenpflicht, Mitführverbot 

(1) Wer Hunde in öffentlichen Anlagen oder auf öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen mit sich führt, hat 
dies so zu tun, dass andere nicht gefährdet, geschädigt oder belästigt werden. 

(2) Zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder die öffentliche Reinlichkeit sind fol-
gende Hunde stets an einer reißfesten Leine von höchstens 120 cm Länge zu führen: 

1. Kampfhunde in öffentlichen Anlagen und auf allen öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen im ge-
samten Stadtgebiet, 

2. große Hunde in öffentlichen Anlagen und auf allen öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen im ge-
samten Bereich innerhalb des Altstadtrings außerhalb ausgewiesener Hundefreilaufzonen, in der Kö-
nigstorpassage (Fußgängerunterführung im U-Bahn-Verteilergeschoss am Hauptbahnhof einschließ-
lich der Rampen und Treppenbauwerke) sowie in ausgewiesenen Fußgängerzonen und verkehrsbe-
ruhigten Bereichen im gesamten Stadtgebiet. Der Altstadtring wird durch folgenden Straßenverlauf 
gebildet (im Uhrzeigersinn im Norden beginnend): Vestnertorgraben, Maxtorgraben, Rathenauplatz, 
Laufertorgraben, Marientorgraben, Königstorgraben, Frauentorgraben, Am Plärrer, Spittlertorgraben, 
Westtorgraben, Neutorgraben. Die an diesen Straßen auf der der Altstadt zugewandten Seite verlau-
fenden Gehwege gehören zum leinenpflichtigen Bereich. 

(3) Auf öffentlichen Kinderspielplätzen und in deren näheren Umgriff dürfen Kampfhunde und große Hunde 
auch an der Leine nicht mitgeführt werden. 

(4) Die Person, die einen Kampfhund oder einen großen Hund in öffentlichen Anlagen oder auf öffentlichen 
Wegen, Straßen und Plätzen führt, muss dabei jederzeit in der Lage sein, das Tier körperlich zu beherrschen. 

(5) Regelungen für das Halten und Mitführen von Hunden und Tieren in anderen Satzungen und Verordnun-
gen sowie durch Anordnungen im Einzelfall bleiben von dieser Verordnung unberührt. 
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§ 2 

Begriffsbestimmungen 

(1) Die Eigenschaft als Kampfhund bestimmt sich nach der Verordnung über Hunde mit gesteigerter Aggres-
sivität und Gefährlichkeit vom 10. Juli 1992 (GVBl. S. 268) in der jeweils geltenden Fassung. 

(2) Große Hunde sind Hunde mit einer Schulterhöhe von mindestens 50 cm.  

(3) Öffentliche Anlagen sind Flächen, die der Erholung der Allgemeinheit dienen und der Allgemeinheit zur 
Benutzung überlassen sind. 

(4) Öffentliche Wege, Straßen und Plätze sind solche im Sinne von Art. 1 des Bayerischen Straßen- und 
Wegegesetzes (BayStrWG). 

(5) Fußgängerzonen sind solche Bereiche, die nach Art. 53 Nr. 2 BayStrWG als Fußgängerbereiche gewid-
met und nach § 41 Abs. 1 der Straßenverkehrsordnung (StVO) durch die Zeichen 242.1 und 242.2 (lfd. Nrn. 
21 und 22 der Anlage 2 zu § 41 Abs. 1 StVO) als solche gekennzeichnet sind. 

(6) Verkehrsberuhigte Bereiche sind solche Bereiche, die nach § 42 Abs. 2 StVO durch die Zeichen 325.1 
und 325.2 als solche gekennzeichnet sind. 

(7) Kinderspielplätze sind Flächen, die für Kinder zum Spielen bestimmt sind und die in der Regel entspre-
chende Einrichtungen, wie z. B. Sandkästen, Turn- und Spielgeräte, Tischtennisplatten, Ballspielflächen u. ä., 
aufweisen. Zu den Kinderspielplätzen gehören auch Bolzplätze und sogenannte Aktivspielplätze. Zum nähe-
ren Umgriff der Kinderspielplätze gehören die unmittelbar angrenzenden Flächen, insbesondere die Bereiche, 
in denen sich die Aufsichtspersonen der spielenden Kinder regelmäßig aufhalten (z. B. Ruhebänke, Wegeflä-
chen im Bereich der Spieleinrichtungen, usw.). 

 

§ 3 

Ausnahmen 

Von § 1 Abs. 2 und 3 sind ausgenommen: 

1. Behindertenbegleithunde; 

2. Diensthunde der Bundes- und Landespolizei, des Strafvollzuges, der Zollverwaltung und der Bundeswehr 
im Einsatz; 

3. Hunde, die zum Hüten einer Herde eingesetzt sind; 

4. Hunde, die die für Rettungshunde vorgesehenen Prüfungen bestanden haben und als Rettungshunde für 
den Zivilschutz, den Katastrophenschutz oder den Rettungsdienst eingesetzt sind;  

5. im Bewachungsgewerbe eingesetzte Hunde, soweit der Einsatz dies erfordert. 

 

§ 4 

Ordnungswidrigkeiten 

Nach Art. 18 Abs. 3 LStVG kann mit Geldbuße belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 1 Abs. 2 einen Kampfhund oder einen großen Hund mit sich führt, ohne ihn an einer vor-
schriftsmäßigen Leine zu halten; 

2. entgegen § 1 Abs. 3 einen Kampfhund oder einen großen Hund auf einem Kinderspielplatz oder in dessen 
näherem Umgriff mit sich führt; 

3. entgegen § 1 Abs. 4 einen Kampfhund oder einen großen Hund angeleint ausführt oder von einer Person 
ausführen lässt, obwohl er oder sie nicht in der Lage ist, den Hund körperlich zu beherrschen. 
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§ 5 

Inkrafttreten; Geltungsdauer 

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung* im Amtsblatt in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Verordnung zum Schutz der Öffentlichkeit vor Gefahren durch Hunde (HundehaltungsVO – HVO) vom  
20. März 2003 (Amtsblatt S. 143), geändert durch Verordnung vom 8. August 2018 (Amtsblatt S. 346) außer 
Kraft. 

(2) Diese Verordnung gilt 20 Jahre. 

 

 
_______________________________ 

*  Tag der Bekanntmachung: 29.03.2023 


